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V o r l a g e  
des Rechtsausschusses 
 
zum Entwurf eines Kirchengesetzes zur Änderung der Dekanatssynodalwahlord-
nung und der Dekanatssynodalordnung 
(Drs. Nr. 16/24 G) 
 

 

 

 

Der Rechtsausschuss empfiehlt, das Kirchengesetz zur Änderung der Dekanatssynodalwahlord-
nung und der Dekanatssynodalordnung in der anhängenden Fassung zu verabschieden. 

 

 

 

Berichterstatter: Synodaler Bernd Weirauch 

 

 

 

 

Anlage: 

Synopse 
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Kirchengesetz 
zur Änderung der Dekanatssynodalwahlordnung und der Dekanatssynodalordnung 

Vom... 

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat das folgende Kirchengesetz beschlos-
sen: 

 
Artikel 1 

Änderung der Dekanatssynodalwahlordnung 
 

Die Dekanatssynodalwahlordnung vom 22. November 2013 (ABl. 2014 S. 3), geändert am 25. November 
2015 (ABl. 2015 S. 370), wird wie folgt geändert: 

 

1. § 2 wird wie folgt gefasst: 

„(1) In jedem Nachbarschaftsraum werden Gemeindemitglieder in die Dekanatssynode gewählt. Je 
vollendete 1.000 Gemeindemitglieder im Nachbarschaftsraum wählt der Kirchenvorstand, für Nach-
barschafträume, die sich als Arbeitsgemeinschaft nach § 2d Absatz 1 des Regionalgesetzes organisie-
ren, der geschäftsführende Ausschuss je ein Gemeindemitglied und eine Stellvertretung. 
 
(2) Stichtag für die Feststellung der Gemeindemitgliederzahlen ist der 31. Dezember vor der Neuwahl 
der Kirchenvorstände.“ 

 

2. § 4 wird wie folgt gefasst: 

„§ 4 
Wählbarkeit der Pfarrerinnen, Pfarrer und Mitarbeitenden im gemeindepädagogischen und kirchen-

musikalischen Dienst 
(1) In die Dekanatssynode können gewählt werden: 

1. Pfarrerinnen, Pfarrer, Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe, die eine 
Pfarrstelle in einer Kirchengemeinde des Dekanats innehaben oder die einen Verwaltungsdienst-
auftrag von mindestens drei Jahren erhalten haben,   

2. Pfarrerinnen und Pfarrer, deren Tätigkeitsschwerpunkte ganz oder überwiegend im jeweiligen 
Dekanat liegen,  

3. teilbeschäftigte Pfarrerinnen, Pfarrer, Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf 
Probe sowie Pfarrerinnen, Pfarrer, Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe 
im Teildienstverhältnis, 

4. mindestens mit halber Stelle hauptamtlich im gemeindepädagogischen oder kirchenmusikali-
schen Dienst im Dekanat tätige Personen, die Mitglieder der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau sind. 

(2) Der Dekanatssynodalvorstand stellt fest, welche Personen gemäß Absatz 1 wählbar sind. In Zwei-
felsfällen entscheidet der Dekanatssynodalvorstand im Einvernehmen mit der Kirchenverwaltung. 
Stichtag für die nach Absatz 1 zu berücksichtigenden Stellen ist der 1. September vor dem Zusam-
mentritt der neu gewählten Dekanatssynode. 

 

https://www.kirchenrecht-ekhn.de/kabl/28406.pdf#page=3
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/kabl/34205.pdf#page=2
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3. § 5 wird wie folgt gefasst: 

„§ 5 
Wahlversammlung 

Die Dekanin oder der Dekan lädt alle nach § 4 wählbaren Personen zu einer Versammlung ein. In der 
Einladung ist darauf hinzuweisen, dass Teilnahmepflicht für die Versammlung besteht. Die Versamm-
lung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig.“ 

 
4. § 6 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 6 
Wahl der Pfarrerinnen, Pfarrer und Mitarbeitenden  

im gemeindepädagogischen und kirchenmusikalischen Dienst“ 
 

b)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Die nach § 4 wählbaren Personen wählen in der Wahlversammlung, die die Dekanin oder der 
Dekan leitet, aus ihrer Mitte die Mitglieder der Dekanatssynode und die jeweiligen Stellvertrete-
rinnen oder Stellvertreter.“ 

 
c)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„(2) Es sind so viele Personen zu wählen, dass das zahlenmäßige Verhältnis zwischen ihnen und 
den gewählten Gemeindemitgliedern eins zu zwei beträgt. Die Anzahl der von der Wahlversamm-
lung zu wählenden Personen ist durch den Dekanatssynodalvorstand festzulegen.“ 

 
d)  Die Absätze 4 und 5 werden wie folgt gefasst: 
 

„(4) Es können höchstens zwei Personen aus dem gemeindepädagogischen Dienst und höchstens 
eine Person aus dem kirchenmusikalischen Dienst im Dekanat gewählt werden. Gleiches gilt für 
die Wahl der Stellvertretungen. 
 
(5) Hat das Dekanat nicht mehr Pfarrerinnen, Pfarrer und hauptamtlich im gemeindepädagogi-
schen oder kirchenmusikalischen Dienst im Dekanat tätige Personen, als nach den Absätzen 2 und 
4 zu wählen sind, gelten diese ohne Durchführung einer Wahlversammlung als gewählt.“ 

 

5. Die Überschrift von § 7 wird wie folgt gefasst: 

„§ 7 
Wahlverfahren“ 
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6. § 8 wird wie folgt gefasst: 

„§8 

Einspruch 

Gegen die Wahlen nach § 2 und § 6 kann binnen einer Woche beim Dekanatssynodalvorstand Ein-
spruch erhoben werden. Gegen die Entscheidung des Dekanatssynodalvorstandes ist binnen einer 
Woche nach Zustellung oder Bekanntgabe die Beschwerde an die Kirchenleitung möglich, die end-
gültig entscheidet.“ 

 

7. § 9 wird aufgehoben. 

8. Der bisherige § 10 wird § 9. 

9. § 11 wird aufgehoben. 

 

 

Artikel 2 

Änderung der Dekanatssynodalordnung 

Die Dekanatssynodalordnung vom 22. November 2013 (ABl. 2014 S. 3), zuletzt geändert am 26. Novem-
ber 2022 (ABl. 2022 S. 444 Nr. 139), wird wie folgt geändert: 

 

1. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt: 

„§ 6a 
Kircheneintrittsstellen 

Jede Pfarrerin und jeder Pfarrer, die oder der eine Pfarrstelle im Dekanat inne hat oder verwaltet, 
oder deren oder dessen Tätigkeitsschwerpunkt ganz oder überwiegend im jeweiligen Dekanat 
liegt, ist zugleich Eintrittsstelle nach § 7a Absatz 2 des Kirchenmitgliedschaftsgesetzes der EKD.“ 

 

2. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Die Wahl der Gemeindemitglieder sowie der Pfarrerinnen und Pfarrer oder Pfarrerinnen und 
Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe und der hauptamtlich Mitarbeitenden im gemeindepä-
dagogischen oder kirchenmusikalischen Dienst im Dekanat in die Dekanatssynode bestimmt sich 
nach Artikel 19 der Kirchenordnung und den Regelungen der Dekanatssynodalwahlordnung.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„(3) Die Teilnahme an den Synodaltagungen ist für gewählte Pfarrerinnen und Pfarrer und gewählte 
Mitarbeitende im gemeindepädagogischen oder kirchenmusikalischen Dienst im Dekanat Teil der 
Dienstpflicht.“ 

 

https://www.kirchenrecht-ekhn.de/kabl/28406.pdf#page=3
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/kabl/51478.pdf#page=28
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/51478#s00000115
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3. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Der Dekanatssynodalvorstand kann weitere Mitglieder berufen. Deren Zahl darf zehn Prozent 
der zu wählenden Mitglieder der Dekanatssynode nicht übersteigen. Hiervon können bis zu vier 
Mitarbeitende des Dekanats, der Kirchengemeinden oder im Dekanat tätiger kirchlicher Verbände 
berufen werden. Hierbei soll der Dekanatssynodalvorstand darauf achten, dass das zahlenmäßige 
Verhältnis zwischen Pfarrerinnen, Pfarrern und Mitarbeitenden im gemeindepädagogischen oder 
kirchenmusikalischen Dienst im Dekanat und anderen Mitarbeitenden sowie Gemeindemitgliedern 
eins zu zwei beträgt und auch Vertreterinnen und Vertreter der zum Dekanat gehörenden kirchli-
chen Einrichtungen berufen sowie die Geschlechter angemessen berücksichtigt werden.“  

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„(3) Die berufenen Mitglieder müssen die Bedingungen der Wählbarkeit gemäß § 3 der Dekanats-
synodalwahlordnung erfüllen und können Mitarbeitende des Dekanats oder der Kirchengemein-
den sein. Pfarrerinnen und Pfarrer müssen einen Dienstauftrag oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt 
ganz oder überwiegend im jeweiligen Dekanat haben.“ 

 
4. § 14 wird wie folgt gefasst:  

„§ 14 
Beratende Mitglieder 

Zu den Tagungen der Dekanatssynoden sind mit beratender Stimme einzuladen: 

1. bis zu drei hauptberufliche theologische Lehrerinnen und Lehrer an Hochschulen und theologi-
schen Seminaren, die einer Kirchengemeinde des Dekanats angehören; 

2. die Leiterin oder der Leiter des zuständigen regionalen Diakonischen Werks; 
3. eine Dekanatsjugendreferentin oder ein Dekanatsjugendreferent, soweit sie oder er nicht be-

reits gewähltes Mitglied der Dekanatssynode ist; 
4. eine Dekanatskantorin oder ein Dekanatskantor, soweit sie oder er nicht bereits gewähltes Mit-

glied der Dekanatssynode ist; 
5. die oder der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung; 
6. die Leiterin oder der Leiter der für das Dekanat zuständigen Regionalverwaltung.“ 

5. § 15 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) In die Dekanatssynode sollen bis zu zwei Jugenddelegierte mit beratender Stimme berufen wer-
den. Für Jugenddelegierte soll jeweils eine Stellvertretung berufen werden. Jugenddelegierte und 
ihre Stellvertretungen werden auf Vorschlag der Dekanatsjugendvertretung vom Dekanatssynodal-
vorstand bestimmt und müssen mindestens das 14. Lebensjahr vollendet haben. Bei Minderjährigen 
ist das schriftliche Einverständnis der Erziehungsberechtigten erforderlich.“ 
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6. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
„(1) Verliert ein Mitglied der Dekanatssynode die Voraussetzung der Wählbarkeit nach § 3 der Deka-
natssynodalwahlordnung, so scheidet es aus der Dekanatssynode aus. Gleiches gilt für gewählte Ge-
meindemitglieder und deren Stellvertretungen mit dem Ausscheiden aus ihrer Kirchengemeinde und 
für in die Dekanatssynode gewählte Pfarrerinnen und Pfarrer und Mitarbeitende im gemeindepäda-
gogischen und kirchenmusikalischen Dienst sowie deren Stellvertretungen mit dem Ausscheiden aus 
dem Dienst im Dekanat. 
 
b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
„(3) Scheiden eine gewählte Pfarrerin, ein gewählter Pfarrer oder Mitarbeitende im gemeindepäda-
gogischen oder kirchenmusikalischen Dienst im Dekanat aus, rückt das stellvertretende Mitglied 
nach, ohne dass es einer Nachwahl bedarf. Ist das stellvertretende Mitglied ausgeschieden oder 
nachgerückt, ist für den Rest der Amtszeit ein neues stellvertretendes Mitglied gemäß § 6 Dekanats-
synodalwahlordnung zu wählen.“ 
 

7. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
„(1) Die Dekanatssynode tritt jährlich mindestens einmal zusammen. Bei Bedarf können weitere Ta-
gungen einberufen werden. Eine Tagung muss einberufen werden, wenn ein Drittel der stimmbe-
rechtigten Mitglieder oder die Kirchenleitung es verlangen. Die Tagung kann auch als Videokonferenz 
oder hybride Sitzung durchgeführt werden.“ 
 
b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
„(3) Anträge von Kirchenvorständen, geschäftsführenden Ausschüssen von Arbeitsgemeinschaften 
nach § 5a des Regionalgesetzes oder von mindestens fünf Mitgliedern der Dekanatssynode, die spä-
testens eine Woche vor der Synodaltagung bei dem Dekanatssynodalvorstand eingegangen sind, 
müssen noch auf die Tagesordnung gesetzt werden. Die Ergänzung der Tagesordnung ist den Synoda-
len mitzuteilen.“ 

 

6. § 26 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Die Dekanatssynode ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel ihrer stimmberechtigten Mitglieder, 
einschließlich der stimmberechtigten Jugenddelegierten, anwesend sind, sofern dieses Gesetz nichts 
anderes bestimmt. Der Anwesenheit steht die verifizierte Teilnahme an einer Videokonferenz, auch 
per Telefon, oder einer hybriden Sitzung gleich.“ 

 

7. § 27 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die Abstimmungen erfolgen durch Handaufheben, bei Videokonferenzen oder hybriden Sitzun-
gen durch entsprechende offene Abstimmungsverfahren, sofern die Synode nicht geheime Abstim-
mung beschließt. Geheime Abstimmungen erfolgen durch Stimmzettel oder durch Nutzung digitaler 
Abstimmungsfunktionen, die eine geheime Abstimmung sicherstellen, bei Videokonferenzen oder 
hybriden Sitzungen durch Abstimmung der teilnehmenden Mitglieder durch Nutzung digitaler Ab-
stimmungsfunktionen, die eine geheime Abstimmung sicherstellen, oder per Brief.“ 

 

https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18747#s01610014
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18747#s01610014
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18747#s01610011
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18747#s01610011
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8. § 28 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Die Wahlen zur Kirchensynode und zum Dekanatssynodalvorstand sowie die Wahl der Dekanin 
oder des Dekans und der Stellvertreterin oder des Stellvertreters sind geheim und mit Stimmzetteln 
oder durch Nutzung digitaler Abstimmungsfunktionen, die eine geheime Abstimmung sicherstellen, 
vorzunehmen; bei Videokonferenzen oder hybriden Sitzungen durch Wahl der teilnehmenden Mit-
glieder durch Nutzung digitaler Abstimmungsfunktionen, die eine geheime Abstimmung sicherstel-
len, oder per Brief. In allen anderen Fällen kann durch Handaufheben, bei Videokonferenzen oder 
hybriden Sitzungen durch entsprechende offene Abstimmungsverfahren gewählt werden, wenn nie-
mand widerspricht.“ 
 

9. § 35 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Urkunden über Rechtsgeschäfte, durch die das Dekanat Verpflichtungen eingeht, sowie Voll-
machten bedürfen der Unterzeichnung durch zwei Mitglieder des Dekanatssynodalvorstands, unter 
denen die Vorsitzende oder der Vorsitzende oder die Dekanin oder der Dekan sein oder deren jewei-
lige Stellvertretungen sein müssen. Urkunden und Vollmachten sind mit dem Siegel des Dekanats zu 
versehen; dies gilt nicht bei gerichtlichen und notariellen Beurkundungen.“ 
 

10. § 37 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Der Dekanatssynodalvorstand wird aus der Mitte der gewählten und berufenen Mitglieder der 
Dekanatssynode für die Dauer der Amtsperiode gewählt. Mitglieder, die als Mitarbeitende in einem 
Beschäftigungsverhältnis zum Dekanat oder einer Kirchengemeinde oder einem kirchlichen Verband 
tätig sind, können nicht als Vorsitzende und als Stellvertretungen der oder des Vorsitzenden des De-
kanatssynodalvorstands gewählt werden. Die Regelung des Pfarrstellengesetzes für die stellvertre-
tenden Dekane und Dekaninnen bleibt unberührt.“ 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) Sodann sind in je einem besonderen Wahlgang und in nachstehender Reihenfolge zu wählen: 

1. die Stellvertreterin oder der Stellvertreter der Dekanin oder des Dekans, sofern diese oder die-
ser zum gleichen Zeitpunkt zu wählen ist; 

2. so viele nicht im hauptamtlichen Dienst des Dekanats stehende Gemeindemitglieder, dass ihre 
Gesamtzahl die Zahl der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der kirchenmusikalischen und gemein-
depädagogischen Mitarbeitenden im Dekanat um eine Person übersteigt; 

3. die Pfarrerinnen und Pfarrer und kirchenmusikalischen und gemeindepädagogischen Mitarbei-
tenden des Dekanats; 

4. die Stellvertreterin oder der Stellvertreter der oder des Vorsitzenden aus den Mitgliedern des 
Dekanatssynodalvorstands.“ 

11.  § 42 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Die oder der Vorsitzende beruft den Dekanatssynodalvorstand zu Sitzungen ein. Dies soll min-
destens jeden zweiten Monat geschehen. Der Dekanatssynodalvorstand kann beschließen, dass De-
kanatssynodalvorstandssitzungen als Video- oder Telefonkonferenzen oder als hybride Sitzungen 
durchgeführt werden.“ 
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12.  § 44 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Zur Beschlussfähigkeit ist die Anwesenheit von mehr als der Hälfte der Mitglieder notwendig, 
sofern dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. Der Anwesenheit steht die verifizierte Teilnahme 
an einer Video- oder Telefonkonferenz oder hybriden Sitzung gleich.“ 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 

„(4) Bei Beschlüssen ist ein Antrag angenommen, wenn ihm mehr als die Hälfte der anwesenden 
Mitglieder zustimmt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Auf Verlangen eines 
Mitgliedes ist geheim abzustimmen; dies erfolgt durch Stimmzettel oder durch Nutzung digitaler 
Abstimmungsfunktionen, die eine geheime Abstimmung sicherstellen; bei Video- oder Telefon-
konferenzen oder hybriden Sitzungen durch Abstimmung der teilnehmenden Mitglieder durch 
Nutzung digitaler Abstimmungsfunktionen, die eine geheime Abstimmung sicherstellen,  oder per 
Brief.“ 

 
Artikel 3 

Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.  
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Dekanatssynodalwahlordnung 
(DSWO) 

Vom 22. November 2013 
(ABl. 2014 S. 3), geändert am 25. 

November 2015 (ABl. 2015 S. 
370) 

  

§ 1 
Anwendungsbereich 

Dieses Kirchengesetz regelt die 
Wahl der Mitglieder der Deka-
natssynoden der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau. 

  

§ 2 
Wahl der Gemeindemitglieder 

(1) In Kirchengemeinden mit we-
niger als 2.000 Mitgliedern wäh-
len die Kirchenvorstände ein Ge-
meindemitglied, in Kirchenge-
meinden mit weniger als 4.000 
Mitgliedern wählen die Kirchen-
vorstände zwei Gemeindemitglie-
der und in Kirchengemeinden mit 
mindestens 4.000 Mitgliedern 
wählen die Kirchenvorstände drei 
Gemeindemitglieder in die Deka-
natssynode. Bei pfarramtlich ver-
bundenen Kirchengemeinden mit 
insgesamt weniger als 2.000 Mit-
gliedern können die beteiligten 
Kirchenvorstände in gemeinsa-
mer Sitzung ein Gemeindemit-
glied als gemeinsame Vertreterin 
oder gemeinsamen Vertreter in 
die Dekanatssynode wählen. 

§ 2 
Wahl der Gemeindemitglieder 

(1) In jedem Nachbarschaftsraum 
werden Gemeindemitglieder in 
die Dekanatssynode gewählt. Je 
1.000 Gemeindemitglieder im 
Nachbarschaftsraum wird ein Ge-
meindemitglied durch den Kir-
chenvorstand gewählt. Kirchen-
gemeinden, die eine Kirchliche 
Arbeitsgemeinschaft nach § 2d 
Absatz 1 des Regionalgesetzes 
bilden, wählen die Gemeindemit-
glieder im geschäftsführenden 
Ausschuss. 

 
 
(1) In jedem Nachbarschaftsraum 
werden Gemeindemitglieder in 
die Dekanatssynode gewählt. Je 
vollendete 1.000 Gemeindemit-
glieder im Nachbarschaftsraum 
wählt der Kirchenvorstand, für 
Nachbarschafträume, die sich als 
Arbeitsgemeinschaft nach § 2d 
Absatz 1 des Regionalgesetzes or-
ganisieren, der geschäftsfüh-
rende Ausschuss je ein Gemein-
demitglied und eine Stellvertre-
tung. 

(2) Für die zu wählenden Ge-
meindemitglieder der Dekanats-
synode wählt der Kirchenvor-
stand je eine Stellvertretung.  

(2) Für die zu wählenden Ge-
meindemitglieder der Dekanats-
synode wählt der Kirchenvor-
stand, in Arbeitsgemeinschaften 
der geschäftsführende Aus-
schuss, je eine Stellvertretung. 

streichen 

https://www.kirchenrecht-ekhn.de/kabl/28406.pdf#page=3
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/kabl/34205.pdf#page=2
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/kabl/34205.pdf#page=2
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(3) Stichtag für die Feststellung 
der Gemeindemitgliederzahlen 
ist der 31. Dezember vor der 
Neuwahl der Kirchenvorstände. 

 wird Absatz 2 

§ 3 
Wählbarkeit 

Die gewählten Gemeindemitglie-
der müssen die Bedingungen der 
Wählbarkeit zum Kirchenvor-
stand gemäß § 4 Absatz 1 der Kir-
chengemeindewahlordnung3 er-
füllen. Gemeindemitglieder, die 
in einem Beschäftigungsverhält-
nis zum Dekanat oder in einem 
Beschäftigungsverhältnis, das 
mindestens die Hälfte der regel-
mäßigen Arbeitszeit umfasst, in 
Kirchengemeinden oder kirchli-
chen Verbänden im Dekanat tätig 
sind, können nicht gewählt wer-
den. 

 
 
 
 
Das schließt die Wählbarkeit von 
Mitarbeitenden, die keiner Ge-
meinde innerhalb des Dekanats 
angehören, weiterhin aus. 

 

https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18743#s01110049
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18743#s01110049
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18747#down3
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§ 4 
Wählbarkeit der Pfarrerinnen 

und Pfarrer 
 
 
 
(1) Pfarrerinnen, Pfarrer, Pfarre-
rinnen und Pfarrer im Pfarr-
dienstverhältnis auf Probe, die 
eine Pfarrstelle in einer Kirchen-
gemeinde des Dekanats inneha-
ben oder verwalten (§ 28 Absatz 
1 Pfarrstellengesetz), können in 
die Dekanatssynode gewählt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Pfarrerinnen oder Pfarrer o-
der Pfarrerinnen oder Pfarrer im 
Pfarrdienstverhältnis auf Probe, 
die eine beim Dekanat oder bei 
einem Verband errichtete über-
gemeindliche Pfarrstelle inneha-
ben oder verwalten (§ 28 Absatz 

§ 4 
Wählbarkeit der Pfarrerinnen, 
Pfarrer und Mitarbeitenden im 
gemeindepädagogischen und 
kirchenmusikalischen Dienst  

 
(1) In die Dekanatssynode kön-
nen gewählt werden: 
 
1. Pfarrerinnen, Pfarrer, Pfarre-
rinnen und Pfarrer im Pfarr-
dienstverhältnis auf Probe, die 
eine Pfarrstelle in einer Kirchen-
gemeinde des Dekanats inneha-
ben oder die einen Verwaltungs-
dienstauftrag von mindestens 
drei Jahren erhalten haben,  
 
2. Pfarrerinnen und Pfarrer, de-
ren Tätigkeitsschwerpunkte ganz 
oder überwiegend im jeweiligen 
Dekanat liegen, 
 
3. hauptamtlich im gemeindepä-
dagogischen oder kirchenmusika-
lischen Dienst im Dekanat tätige 
Personen, die Kirchenmitglieder 
sind. 

 
 
 
 
 
 
(1) In die Dekanatssynode kön-
nen gewählt werden:  
 
1. Pfarrerinnen, Pfarrer, Pfarre-
rinnen und Pfarrer im Pfarr-
dienstverhältnis auf Probe, die 
eine Pfarrstelle in einer Kirchen-
gemeinde des Dekanats inneha-
ben oder die einen Verwaltungs-
dienstauftrag von mindestens 
drei Jahren erhalten haben,   
 
2. Pfarrerinnen und Pfarrer, de-
ren Tätigkeitsschwerpunkte ganz 
oder überwiegend im jeweiligen 
Dekanat liegen,  
 
3. teilbeschäftigte Pfarrerinnen, 
Pfarrer, Pfarrerinnen und Pfarrer 
im Pfarrdienstverhältnis auf 
Probe sowie Pfarrerinnen, Pfar-
rer, Pfarrerinnen und Pfarrer im 
Pfarrdienstverhältnis auf Probe 
im Teildienstverhältnis, 
 
4. mindestens mit halber Stelle 
hauptamtlich im gemeindepäda-
gogischen oder kirchenmusikali-
schen Dienst im Dekanat tätige 
Personen, die Mitglieder der 
Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau sind. 
 
(2) Der Dekanatssynodalvorstand 
stellt fest, welche Personen ge-
mäß Absatz 1 wählbar sind. In 
Zweifelsfällen entscheidet der 
Dekanatssynodalvorstand im Ein-
vernehmen mit der Kirchenver-
waltung. Stichtag für die nach 

https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18877#s400280004
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18877#s400280004
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18877#s400280004
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1 Pfarrstellengesetz) oder deren 
Tätigkeitsschwerpunkte ganz o-
der überwiegend im jeweiligen 
Dekanat liegen, können in die 
Dekanatssynode gewählt wer-
den. 
 
(3) Dekanatssynodalvorstand im 
Einvernehmen mit der Kirchen-
verwaltung. Stichtag für die nach 
Absatz 2 zu berücksichtigenden 
Stellen ist der 1. September vor 
dem Zusammentritt der neu ge-
wählten Dekanatssynode. 

Absatz 1 zu berücksichtigenden 
Stellen ist der 1. September vor 
dem Zusammentritt der neu ge-
wählten Dekanatssynode. 

(4) Teilbeschäftigte Pfarrerinnen, 
Pfarrer, Pfarrerinnen und Pfarrer 
im Pfarrdienstverhältnis auf 
Probe sowie Pfarrerinnen, Pfar-
rer, Pfarrerinnen und Pfarrer im 
Pfarrdienstverhältnis auf Probe 
im Teildienstverhältnis können 
wählen und gewählt werden. 

(4) Teilbeschäftigte Pfarrerinnen, 
Pfarrer, Pfarrerinnen und Pfarrer 
im Pfarrdienstverhältnis auf 
Probe sowie Pfarrerinnen, Pfar-
rer, Pfarrerinnen und Pfarrer im 
Pfarrdienstverhältnis auf Probe 
im Teildienstverhältnis und min-
destens mit halber Stelle haupt-
amtlich im gemeindepädagogi-
schen und kirchenmusikalischen 
Dienst im Dekanat tätige Perso-
nen, die Kirchenmitglieder sind, 
können wählen und gewählt wer-
den. 

siehe Abs. 1 Nr. 3 

§ 5 
Wahlversammlung 

Die Dekanin oder der Dekan lädt 
alle wahlberechtigten Pfarrerin-
nen und Pfarrer zu einer Ver-
sammlung ein. In der Einladung 
ist darauf hinzuweisen, dass Teil-
nahmepflicht für die Versamm-
lung besteht. 3 Die Versammlung 
ist ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Anwesenden beschlussfähig. 

§ 5 
Wahlversammlung 

Die Dekanin oder der Dekan lädt 
alle nach § 4 wahlberechtigten 
Personen zu einer Versammlung 
ein. In der Einladung ist darauf 
hinzuweisen, dass Teilnahme-
pflicht für die Versammlung be-
steht. Die Versammlung ist ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Anwe-
senden beschlussfähig. 

§ 5 
Wahlversammlung 

Die Dekanin oder der Dekan lädt 
alle nach § 4 wählbaren Personen 
zu einer Versammlung ein. In der 
Einladung ist darauf hinzuweisen, 
dass Teilnahmepflicht für die Ver-
sammlung besteht. Die Ver-
sammlung ist ohne Rücksicht auf 
die Zahl der Anwesenden be-
schlussfähig. 

https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18877#s400280004
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§ 6 
Wahl der Pfarrerinnen und Pfar-

rer 
 
 
 
(1) Die wahlberechtigten Pfarre-
rinnen und Pfarrer wählen in der 
Wahlversammlung, die die Deka-
nin oder der Dekan leitet, aus ih-
rer Mitte die Mitglieder der De-
kanatssynode und die jeweiligen 
Stellvertreterinnen oder Stellver-
treter.  

§ 6 
Wahl der Pfarrerinnen, Pfarrer 

und Mitarbeitenden im gemein-
depädagogischen und kirchen-

musikalischen Dienst 
 

(1) Die nach § 4 wahlberechtig-
ten Personen wählen in der 
Wahlversammlung, die die Deka-
nin oder der Dekan leitet, aus ih-
rer Mitte die Mitglieder der De-
kanatssynode und die jeweiligen 
Stellvertreterinnen oder Stellver-
treter. 

 
 
 
 
 
 
(1) Die nach § 4 wählbaren Perso-
nen wählen in der Wahlver-
sammlung, die die Dekanin oder 
der Dekan leitet, aus ihrer Mitte 
die Mitglieder der Dekanatssy-
node und die jeweiligen Stellver-
treterinnen oder Stellvertreter. 

(2) Es sind so viele Pfarrerinnen 
und Pfarrer zu wählen, dass das 
zahlenmäßige Verhältnis zwi-
schen gewählten Pfarrerinnen 
und Pfarrern und gewählten Ge-
meindemitgliedern eins zu zwei 
beträgt. Die Anzahl der von der 
Wahlversammlung zu wählenden 
Pfarrerinnen und Pfarrer ist 
durch den Dekanatssynodalvor-
stand festzulegen. 

(2) Es sind so viele Personen zu 
wählen, dass das zahlenmäßige 
Verhältnis zwischen ihnen und 
den gewählten Gemeindemitglie-
dern eins zu zwei beträgt. Die An-
zahl der von der Wahlversamm-
lung zu wählenden Personen ist 
durch den Dekanatssynodalvor-
stand festzulegen. 

 

(3) Bei den gewählten Pfarrerin-
nen und Pfarrern soll der Anteil 
der übergemeindlich tätigen 
Pfarrerinnen und Pfarrer ihrem 
zahlenmäßigen Anteil an den ins-
gesamt im Dekanat tätigen Pfar-
rerinnen und Pfarrern entspre-
chen; er soll ein Drittel der Ge-
samtzahl nicht übersteigen. 

  

(4) Hat das Dekanat nicht mehr 
Pfarrerinnen und Pfarrer als nach 
Absatz 2 zu wählen sind, gelten 
diese ohne Durchführung einer 
Wahlversammlung als gewählt. 

(4) Es können höchstens zwei 
Personen aus dem gemeindepä-
dagogischen Dienst und höchs-
tens eine Person aus dem kir-
chenmusikalischen Dienst ge-
wählt werden. Gleiches gilt für 
die Wahl der Stellvertretungen. 

(4) Es können höchstens zwei 
Personen aus dem gemeindepä-
dagogischen Dienst und höchs-
tens eine Person aus dem kir-
chenmusikalischen Dienst im De-
kanat gewählt werden. Gleiches 
gilt für die Wahl der Stellvertre-
tungen. 
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 (5) Hat das Dekanat nicht mehr 
Pfarrerinnen, Pfarrer und haupt-
amtlich im gemeindepädagogi-
schen oder kirchenmusikalischen 
Dienst im Dekanat tätige Perso-
nen, als nach Absatz 2 und 4 zu 
wählen sind, gelten diese ohne 
Durchführung einer Wahlver-
sammlung als gewählt. 

 

§ 7 
Geschäftsordnung 

(1) Wahlen nach § 6 erfolgen ge-
heim und mit Stimmzetteln. 
 
(2) Gewählt ist, wer mehr als die 
Hälfte der abgegebenen Stimmen 
erhält. Erreicht bei mehreren 
Kandidatinnen oder Kandidaten 
auch im zweiten Wahlgang nie-
mand die nach Satz 1 erforderli-
che Mehrheit, so ist gewählt, wer 
im dritten Wahlgang die meisten 
Stimmen erhalten hat. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das 
Los, das die Dekanin oder der De-
kan zieht. 

§ 7 
Wahlverfahren 

 

 

(3) Für die Einberufung und 
Durchführung der Wahlversamm-
lung nach § 6 gelten im Übrigen 
die Vorschriften der Dekanatssy-
nodalordnung entsprechend. 

  

§ 8 
Einspruch 

Gegen die Wahl kann binnen ei-
ner Woche beim Dekanatssyno-
dalvorstand Einspruch erhoben 
werden. Gegen die Entscheidung 
des Dekanatssynodalvorstandes 
ist binnen einer Woche nach Zu-
stellung oder Bekanntgabe die 
Beschwerde an die Kirchenlei-
tung möglich, die endgültig ent-
scheidet.  

 Gegen die Wahlen nach § 2 und § 
6 kann binnen einer Woche beim 
Dekanatssynodalvorstand Ein-
spruch erhoben werden. Gegen 
die Entscheidung des Dekanats-
synodalvorstandes ist binnen ei-
ner Woche nach Zustellung oder 
Bekanntgabe die Beschwerde an 
die Kirchenleitung möglich, die 
endgültig entscheidet. 
 

https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18747#s01610011
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18747#s01610011
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18744
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18744
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§ 9 
Verordnungsermächtigung 

Die Kirchenleitung kann auf An-
trag der Dekanatssynode durch 
Rechtsverordnung im Einverneh-
men mit dem Kirchensynodalvor-
stand abweichende Regelungen 
zur Wahl der Gemeindemitglie-
der sowie der Pfarrerinnen und 
Pfarrer treffen. 

 
 
 
streichen 

 

§ 10 
Verweisung auf frühere  

Fassungen 
Wird in Kirchengesetzen oder 
Verordnungen auf Bestimmun-
gen früherer Fassungen der De-
kanatssynodalwahlordnung ver-
wiesen, so treten an deren Stelle 
die entsprechenden Bestimmun-
gen dieses Kirchengesetzes. 

 
 
 
 
 
 
Wird § 9 

 

§ 11 
Übergangsbestimmungen 

(1) Gemeindemitglieder und 
stellvertretende Gemeindemit-
glieder der Dekanatssynode, die 
aufgrund der Regelungen in § 3 
als Mitarbeitende, die in einem 
Beschäftigungsverhältnis zum 
Dekanat tätig sind, ihre Wählbar-
keit verlieren, bleiben bis zum 
Ablauf der laufenden Wahlperi-
ode in ihrem Amt.  

 
 
 
 
 
Streichen 

 

(2) Die allgemeine Wahlperiode 
der Dekanatssynoden endet im 
Jahr 2015 am 31. Dezember. 

  

 
  

https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18747#s01610014
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Dekanatssynodalordnung (DSO) 
Vom 22. November 2013 

(ABl. 2014 S. 3), zuletzt geändert 
am 26. November 2022 (ABl. 

2022 S. 444 Nr. 139) 

  

  § 6a 
Kircheneintrittsstellen 

Jede Pfarrerin und jeder Pfarrer, 
die oder der eine Pfarrstelle im 
Dekanat inne hat oder verwaltet, 
oder deren oder dessen Tätig-
keitsschwerpunkt ganz oder 
überwiegend im jeweiligen Deka-
nat liegt, ist zugleich Eintritts-
stelle nach § 7a Absatz 2 des Kir-
chenmitgliedschaftsgesetzes der 
EKD. 
 

§ 10 
Amtszeit und Einführung 

 
(1) Die Amtszeit der Dekanatssy-
node beginnt am 1. Januar des 
auf die Kirchenvorstandswahl fol-
genden Jahres. Die neugewähl-
ten Mitglieder der Dekanatssy-
node werden in einem Gottes-
dienst von Pröpstin oder Propst, 
Dekanin oder Dekan in ihr Amt 
eingeführt und legen dabei das 
Versprechen nach Artikel 20 Ab-
satz 2 der Kirchenordnung ab. 

 
 
 
(1) Die Amtszeit der Dekanatssy-
node beginnt am 1. Januar des 
auf die Kirchenvorstandswahl fol-
genden Jahres und beträgt regel-
mäßig sechs Jahre. Die am 1. Ja-
nuar 2028 beginnende Amtszeit 
endet am 31. Januar 2031. Alter-
native: Die Amtszeit der Deka-
natssynode beginnt am 1. Januar 
des auf die Kirchenvorstandswahl 
folgenden Jahres und beträgt vier 
Jahre. Die neugewählten Mitglie-
der der Dekanatssynode werden 
in einem Gottesdienst von Pröps-
tin oder Propst, Dekanin oder De-
kan in ihr Amt eingeführt und le-
gen dabei das Versprechen nach 
Artikel 20 Absatz 2 der Kirchen-
ordnung ab. 
 

 
 
 
 
 
 
Streichen 

https://www.kirchenrecht-ekhn.de/kabl/28406.pdf#page=3
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/kabl/51478.pdf#page=28
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/kabl/51478.pdf#page=28
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/51478#s00000115
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18740#s1200004
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18740#s1200004
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18740#s1200004
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18740#s1200004
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(2) Weitere Mitglieder der Deka-
natssynode treten ihr Amt mit 
dem Nachrücken oder nach der 
Berufung oder Nachwahl an. Sie 
legen bei ihrem Eintritt in die Sy-
node das Versprechen nach Arti-
kel 20 Absatz 2 der Kirchenord-
nung ab. 
 
 

  

§ 12 
Gewählte Mitglieder 

(1) Die Wahl der Gemeindemit-
glieder sowie der Pfarrerinnen 
und Pfarrer oder Pfarrerinnen 
und Pfarrer im Pfarrdienstver-
hältnis auf Probe in die Dekanats-
synode bestimmt sich nach Arti-
kel 19 der Kirchenordnung und 
den Regelungen der Dekanatssy-
nodalwahlordnung. 

 
 
(1) Die Wahl der Gemeindemit-
glieder sowie der Pfarrerinnen 
und Pfarrer oder Pfarrerinnen 
und Pfarrer im Pfarrdienstver-
hältnis auf Probe und der haupt-
amtlich Mitarbeitenden im ge-
meindepädagogischen oder kir-
chenmusikalischen Dienst im De-
kanat in die Dekanatssynode be-
stimmt sich nach Artikel 19 der 
Kirchenordnung und den Rege-
lungen der Dekanatssynodal-
wahlordnung. 

 

(2) Soweit sie nicht bereits ge-
wählte Mitglieder der Synode 
sind, gehören die Dekanin oder 
der Dekan sowie die stellvertre-
tenden Dekaninnen und Dekane 
der Dekanatssynode kraft Amtes 
mit Stimmrecht an. 

  

(3) Die Teilnahme an den Syno-
daltagungen ist für Pfarrerinnen 
und Pfarrer Teil der Dienstpflicht 

(3) Die Teilnahme an den Syno-
daltagungen ist für gewählte 
Pfarrerinnen und Pfarrer und 
Mitarbeitende im gemeindepä-
dagogischen oder kirchenmusika-
lischen Dienst im Dekanat Teil 
der Dienstpflicht. 

(3) Die Teilnahme an den Syno-
daltagungen ist für gewählte 
Pfarrerinnen und Pfarrer und ge-
wählte Mitarbeitende im ge-
meindepädagogischen oder kir-
chenmusikalischen Dienst im De-
kanat Teil der Dienstpflicht. 
 
 

https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18740#s1200004
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18740#s1200004
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18740#s1200004
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18740#s1190004
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18740#s1190004
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18747
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18747
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18740#s1190004
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18740#s1190004
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18747
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18747
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§ 13 
Berufene Mitglieder 

(1) Der Dekanatssynodalvorstand 
kann weitere Mitglieder berufen. 
Deren Zahl darf zehn Prozent der 
zu wählenden Mitglieder der De-
kanatssynode nicht übersteigen. 
Hierbei soll der Dekanatssynodal-
vorstand darauf achten, dass das 
zahlenmäßige Verhältnis zwi-
schen Pfarrerinnen und Pfarrern 
sowie Gemeindemitgliedern eins 
zu zwei beträgt und auch Vertre-
terinnen und Vertreter der zum 
Dekanat gehörenden kirchlichen 
Einrichtungen berufen sowie 
Frauen und Männer angemessen 
berücksichtigt werden.  

 
 
(1) Der Dekanatssynodalvorstand 
kann weitere Mitglieder berufen. 
Deren Zahl darf zehn Prozent der 
zu wählenden Mitglieder der De-
kanatssynode nicht übersteigen. 
Hiervon können bis zu vier Mitar-
beitende des Dekanats, der Kir-
chengemeinden oder der kirchli-
chen Verbände im Dekanat beru-
fen werden. Hierbei soll der De-
kanatssynodalvorstand darauf 
achten, dass das zahlenmäßige 
Verhältnis zwischen Pfarrerinnen, 
Pfarrern und Mitarbeitenden im 
gemeindepädagogischen oder 
kirchenmusikalischen Dienst im 
Dekanat und anderen Mitarbei-
tenden sowie Gemeindemitglie-
dern eins zu zwei beträgt und 
auch Vertreterinnen und Vertre-
ter der zum Dekanat gehörenden 
kirchlichen Einrichtungen beru-
fen sowie die Geschlechter ange-
messen berücksichtigt werden.  

 

(2) Nach jeder Neuwahl zur Deka-
natssynode kann der bisherige 
Dekanatssynodalvorstand vor der 
Wahl des neuen Vorstandes bis 
zu fünf Prozent der Mitglieder in 
die neugebildete Dekanatssy-
node berufen. Diese Mitglieder 
werden auf die Zahl der nach Ab-
satz 1 möglichen Berufungen an-
gerechnet. 
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(3) Die berufenen Mitglieder 
müssen die Bedingungen der 
Wählbarkeit gemäß § 3 der Deka-
natssynodalwahlordnung erfül-
len. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Mit der Berufung eines ge-
wählten stellvertretenden Mit-
glieds erlöschen seine Rechte aus 
der Wahl. 
 
(5) Berufene Mitglieder haben 
keine Stellvertretungen.  

(3) Die berufenen Mitglieder 
müssen die Bedingungen der 
Wählbarkeit gemäß § 3 der Deka-
natssynodalwahlordnung erfüllen 
und können Mitarbeitende des 
Dekanats oder der Kirchenge-
meinden sein. Pfarrerinnen und 
Pfarrer müssen einen Dienstauf-
trag im Dekanat haben. 

(3) Die berufenen Mitglieder 
müssen die Bedingungen der 
Wählbarkeit gemäß § 3 der De-
kanatssynodalwahlordnung er-
füllen und können Mitarbei-
tende des Dekanats oder der Kir-
chengemeinden sein. Pfarrerin-
nen und Pfarrer müssen einen 
Dienstauftrag oder ihren Tätig-
keitsschwerpunkt ganz oder 
überwiegend im jeweiligen De-
kanat haben. 

 
 

§ 14 
Beratende Mitglieder 

Zu den Tagungen der Dekanats-
synoden sind mit beratender 
Stimme einzuladen: 
1. bis zu drei hauptberufliche 

theologische Lehrerinnen 
und Lehrer an Hochschulen 
und theologischen Semina-
ren, die einer Kirchenge-
meinde des Dekanats ange-
hören; 

2. die Leiterin oder der Leiter 
des zuständigen regionalen 
Diakonischen Werks; 

3. eine Dekanatsjugendreferen-
tin oder ein Dekanatsju-
gendreferent; 

4. eine Dekanatskantorin oder 
ein Dekanatskantor; 

5. die oder der Vorsitzende der 
Mitarbeitervertretung; 

 
 
Zu den Tagungen der Dekanats-
synoden sind mit beratender 
Stimme einzuladen: 
1. bis zu drei hauptberufliche 

theologische Lehrerinnen 
und Lehrer an Hochschulen 
und theologischen Semina-
ren, die einer Kirchenge-
meinde des Dekanats ange-
hören; 

2. die Leiterin oder der Leiter 
des zuständigen regionalen 
Diakonischen Werks; 

3. eine Dekanatsjugendreferen-
tin oder ein Dekanatsju-
gendreferent, soweit sie oder 
er nicht bereits gewähltes 
Mitglied der Dekanatssynode 
ist; 

4. eine Dekanatskantorin oder 
ein Dekanatskantor, soweit 

 

https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18747#s01610014
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18747#s01610014
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18747#s01610014
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18747#s01610014
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18747#s01610014
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18747#s01610014
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6. die Leiterin oder der Leiter 
der für das Dekanat zuständi-
gen Regionalverwaltung. 

sie oder er nicht bereits ge-
wähltes Mitglied der Deka-
natssynode ist; 

5. die oder der Vorsitzende der 
Mitarbeitervertretung; 

6. die Leiterin oder der Leiter 
der für das Dekanat zuständi-
gen Regionalverwaltung. 

§ 15 
Jugenddelegierte 

(1) In die Dekanatssynode kön-
nen bis zu zwei Jugenddelegierte 
mit beratender Stimme berufen 
werden. Sie werden auf Vor-
schlag der Dekanatsjugendver-
tretung vom Dekanatssynodal-
vorstand bestimmt und müssen 
mindestens das 14. Lebensjahr 
vollendet haben. Bei Minderjähri-
gen ist das schriftliche Einver-
ständnis der Erziehungsberech-
tigten erforderlich. 

 
 
(1) In die Dekanatssynode sollen 
bis zu zwei Jugenddelegierte mit 
beratender Stimme berufen wer-
den. Sie werden auf Vorschlag 
der Dekanatsjugendvertretung 
vom Dekanatssynodalvorstand 
bestimmt und müssen mindes-
tens das 14. Lebensjahr vollendet 
haben. Bei Minderjährigen ist das 
schriftliche Einverständnis der Er-
ziehungsberechtigten erforder-
lich. 

 
 
(1) In die Dekanatssynode sollen 
bis zu zwei Jugenddelegierte mit 
beratender Stimme berufen 
werden. Für Jugenddelegierte 
soll jeweils eine Stellvertretung 
berufen werden. Jugenddele-
gierte und ihre Stellvertretungen 
werden auf Vorschlag der Deka-
natsjugendvertretung vom De-
kanatssynodalvorstand be-
stimmt und müssen mindestens 
das 14. Lebensjahr vollendet ha-
ben. Bei Minderjährigen ist das 
schriftliche Einverständnis der 
Erziehungsberechtigten erfor-
derlich. 
 

(2) Jugenddelegierte können als 
Mitglieder der Dekanatssynode: 
Anträge stellen und in Tagungen 
der Dekanatssynode das Wort er-
halten,  
an den Sitzungen der Ausschüsse 
der Dekanatssynode, den Benen-
nungsausschuss ausgenommen, 
teilnehmen und in den Sitzungen 
das Wort erhalten. 

  

(3) Mit Erreichen der Volljährig-
keit erhalten die Jugenddelegier-
ten Stimmrecht. 
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§ 17 
Vorzeitiges Ausscheiden 

 
(1) Verliert ein Mitglied der Deka-
natssynode die Voraussetzung 
der Wählbarkeit nach § 3 der De-
kanatssynodalwahlordnung16, so 
scheidet es aus der Dekanatssy-
node aus. Gleiches gilt für ge-
wählte Gemeindemitglieder und 
deren Stellvertretungen mit dem 
Ausscheiden aus ihrer Kirchenge-
meinde und für in die Dekanats-
synode gewählte Pfarrerinnen 
und Pfarrer sowie deren Stellver-
tretungen mit dem Wegfall ihres 
Dienstauftrags im Dekanat. 
 
 
 
(2) Scheidet ein gewähltes Ge-
meindemitglied aus, rückt das 
stellvertretende Gemeindemit-
glied an die frei werdende Stelle, 
ohne dass es einer Nachwahl be-
darf, sofern das stellvertretende 
Mitglied seinem Nachrücken 
nicht unverzüglich widerspricht. 
Im Fall des Widerspruchs hat der 
Kirchenvorstand für den Rest der 
Amtszeit der Dekanatssynode ein 
neues Gemeindemitglied zu wäh-
len. Ist das stellvertretende Ge-
meindemitglied ausgeschieden o-
der nachgerückt, hat der Kirchen-
vorstand für den Rest der Amts-
zeit der Dekanatssynode ein 
neues stellvertretendes Mitglied 
zu wählen. 
 
(3) Scheidet eine gewählte Pfar-
rerin, ein gewählter Pfarrer aus, 
rückt das stellvertretende Mit-
glied nach, ohne dass es einer 
Nachwahl bedarf. Ist das stellver-
tretende Mitglied ausgeschieden 

 § 17 
Vorzeitiges Ausscheiden 

 
(1) Verliert ein Mitglied der Deka-
natssynode die Voraussetzung 
der Wählbarkeit nach § 3 der De-
kanatssynodalwahlordnung, so 
scheidet es aus der Dekanatssy-
node aus. Gleiches gilt für ge-
wählte Gemeindemitglieder und 
deren Stellvertretungen mit dem 
Ausscheiden aus ihrer Kirchenge-
meinde und für in die Dekanats-
synode gewählte Pfarrerinnen 
und Pfarrer und Mitarbeitende 
im gemeindepädagogischen und 
kirchenmusikalischen Dienst so-
wie deren Stellvertretungen mit 
dem Ausscheiden aus dem Dienst 
im Dekanat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Scheiden eine gewählte Pfar-
rerin, ein gewählter Pfarrer oder 
Mitarbeitende im gemeindepä-
dagogischen oder kirchenmusika-
lischen Dienst im Dekanat aus, 
rückt das stellvertretende 

https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18747#s01610014
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oder nachgerückt, ist für den 
Rest der Amtszeit ein neues stell-
vertretendes Mitglied gemäß § 6 
DSWO17 zu wählen. 
 

Mitglied nach, ohne dass es einer 
Nachwahl bedarf. Ist das stellver-
tretende Mitglied ausgeschieden 
oder nachgerückt, ist für den 
Rest der Amtszeit ein neues stell-
vertretendes Mitglied gemäß § 6 
der Dekanatssynodalwahlord-
nung zu wählen. 
 

§ 24 
Einladung und Tagesordnung 

(1) Die Dekanatssynode tritt jähr-
lich mindestens einmal zusam-
men. Bei Bedarf können weitere 
Tagungen einberufen werden. 
Eine Tagung muss einberufen 
werden, wenn ein Drittel der 
stimmberechtigten Mitglieder o-
der die Kirchenleitung es verlan-
gen. Die Tagung kann ausnahms-
weise auch als Videokonferenz 
durchgeführt werden. 

 
 
(1) Die Dekanatssynode tritt jähr-
lich mindestens einmal zusam-
men. Bei Bedarf können weitere 
Tagungen einberufen werden. 
Eine Tagung muss einberufen 
werden, wenn ein Drittel der 
stimmberechtigten Mitglieder o-
der die Kirchenleitung es verlan-
gen. Die Tagung kann auch als Vi-
deokonferenz oder hybride Sit-
zung durchgeführt werden. 

 

(2) Der Dekanatssynodalvorstand 
bestimmt Ort, Zeit und Art der 
Durchführung der Tagung der Sy-
node und stellt die Tagesordnung 
fest. Die Sitzungsleitung lädt die 
Synodalen bis spätestens zwei 
Wochen vor Beginn der Tagung 
in Schrift- oder Textform unter 
Beachtung des Datenschutzes ein 
und teilt die Tagesordnung mit. 

  

(3) Anträge von Kirchenvorstän-
den oder von mindestens fünf 
Mitgliedern der Dekanatssynode, 
die spätestens eine Woche vor 
der Synodaltagung bei dem De-
kanatssynodalvorstand eingegan-
gen sind, müssen noch auf die 
Tagesordnung gesetzt wer-
den. Die Ergänzung der Tagesord-
nung ist den Synodalen mitzutei-
len.  

 (3) Anträge von Kirchenvorstän-
den, geschäftsführenden Aus-
schüssen von Arbeitsgemein-
schaften nach § 5a des Regional-
gesetzes oder von mindestens 
fünf Mitgliedern der Dekanatssy-
node, die spätestens eine Woche 
vor der Synodaltagung bei dem 
Dekanatssynodalvorstand einge-
gangen sind, müssen noch auf 
die Tagesordnung gesetzt 

https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18747#s01610011
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werden. Die Ergänzung der Ta-
gesordnung ist den Synodalen 
mitzuteilen. 

(4) Über Angelegenheiten, die 
nicht auf der Tagesordnung ste-
hen, kann auf Beschluss der De-
kanatssynode verhandelt wer-
den. Über sie darf jedoch nur ein 
Beschluss gefasst werden, wenn 
alle anwesenden Mitglieder da-
mit einverstanden sind. Ausge-
nommen von dieser Regelung 
sind Nachwahlen zum Dekanats-
synodalvorstand. 

  

(5) Für verhinderte gewählte Mit-
glieder sind die für sie gewählten 
stellvertretenden Mitglieder ein-
zuladen. Die in Absatz 2 ge-
nannte Frist gilt hierbei nicht. 

  

§ 26 
Beschlussfähigkeit 

(1) Die Dekanatssynode ist be-
schlussfähig, wenn zwei Drittel 
ihrer stimmberechtigten Mitglie-
der, einschließlich der stimmbe-
rechtigten Jugenddelegierten, 
anwesend sind, sofern dieses Ge-
setz nichts anderes bestimmt. 
Der Anwesenheit steht die verifi-
zierte Teilnahme an einer Video-
konferenz, auch per Telefon, 
gleich. 

 
 
(1) Die Dekanatssynode ist be-
schlussfähig, wenn zwei Drittel 
ihrer stimmberechtigten Mitglie-
der, einschließlich der stimmbe-
rechtigten Jugenddelegierten, 
anwesend sind, sofern dieses Ge-
setz nichts anderes bestimmt. 
Der Anwesenheit steht die verifi-
zierte Teilnahme an einer Video-
konferenz, auch per Telefon, o-
der einer hybriden Sitzung gleich. 

 

(2) Das Stimmrecht der Synoda-
len ist nicht übertragbar. Das 
Stimmrecht verhinderter Pfarre-
rinnen und Pfarrer kann nicht auf 
andere Pfarrerinnen und Pfarrer 
übertragen werden. 

  

(3) Jede und jeder Synodale hat 
nur eine Stimme. 
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(4) Ist die Beschlussfähigkeit zu 
Beginn der Beratung festgestellt, 
so gilt sie als fortbestehend, so-
lange nicht ein Antrag auf er-
neute Feststellung gestellt ist o-
der sich bei einer Abstimmung o-
der Wahl die Beschlussunfähig-
keit ergibt oder bei Videokonfe-
renzen die Beschlussunfähigkeit 
der Versammlungsleitung tech-
nisch angezeigt wird. Die unwirk-
samen Abstimmungen oder Wah-
len sind in der nächstfolgenden 
Synodaltagung zu wiederho-
len. Auf die Wirksamkeit vorher 
gefasster Beschlüsse oder erfolg-
ter Wahlen ist die später festge-
stellte Beschlussunfähigkeit ohne 
Einfluss. 

  

(5) War die Dekanatssynode 
nicht beschlussfähig, so ist sie in 
einer hierauf anzuberaumenden 
zweiten Sitzung ohne Rücksicht 
auf die Zahl der anwesenden Mit-
glieder beschlussfähig. Bei der 
Einberufung der zweiten Sitzung, 
die dieselbe Tagesordnung wie 
die erste haben muss, ist hierauf 
ausdrücklich hinzuweisen 

  

§ 27 
Beschlüsse 

(1) Jeder zur Abstimmung ge-
stellte Beschluss ist von der Sit-
zungsleitung so zu fassen, dass 
über ihn mit ja oder nein abge-
stimmt werden kann. 

 
 

 

(2) Bei Änderungsanträgen wird 
über den weitergehenden Antrag 
zuerst abgestimmt. Sind Anträge 
auf Änderung eines Hauptantra-
ges angenommen, so kommt der 
Hauptantrag mit diesen Änderun-
gen zur Abstimmung. 
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(3) Die Abstimmungen erfolgen 
durch Handaufheben, bei Video-
konferenzen durch entspre-
chende offene Abstimmungsver-
fahren, sofern die Synode nicht 
geheime Abstimmung beschließt. 
Diese erfolgt bei Videokonferen-
zen durch Abstimmung der teil-
nehmenden Mitglieder per Brief 
oder durch Nutzung digitaler Ab-
stimmungsfunktionen, wenn 
diese eine geheime Abstimmung 
sicherstellen. 

(3) Die Abstimmungen erfolgen 
durch Handaufheben, bei Video-
konferenzen oder hybriden Sit-
zungen durch entsprechende of-
fene Abstimmungsverfahren, so-
fern die Synode nicht geheime 
Abstimmung beschließt. Ge-
heime Abstimmungen erfolgen 
durch Stimmzettel oder durch 
Nutzung digitaler Abstimmungs-
funktionen, die eine geheime Ab-
stimmung sicherstellen, bei Vide-
okonferenzen oder hybriden Sit-
zungen durch Abstimmung der 
teilnehmenden Mitglieder per 
Brief oder durch Nutzung digita-
ler Abstimmungsfunktionen, die 
eine geheime Abstimmung si-
cherstellen. 

(3) Die Abstimmungen erfolgen 
durch Handaufheben, bei Video-
konferenzen oder hybriden Sit-
zungen durch entsprechende of-
fene Abstimmungsverfahren, so-
fern die Synode nicht geheime 
Abstimmung beschließt. Ge-
heime Abstimmungen erfolgen 
durch Stimmzettel oder durch 
Nutzung digitaler Abstimmungs-
funktionen, die eine geheime Ab-
stimmung sicherstellen, bei Vide-
okonferenzen oder hybriden Sit-
zungen durch Abstimmung der 
teilnehmenden Mitglieder durch 
Nutzung digitaler Abstimmungs-
funktionen, die eine geheime Ab-
stimmung sicherstellen, oder per 
Brief. 
 

(4) Bei Beschlüssen ist ein Antrag 
angenommen, wenn er mehr als 
die Hälfte der abgegebenen Stim-
men erhält und dieses Gesetz 
keine andere Mehrheit be-
stimmt. Bei Stimmengleichheit 
gilt ein Antrag als abgelehnt. 
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§ 28 
Wahlen 

(1) Die Wahlen zur Kirchensy-
node und zum Dekanatssynodal-
vorstand sowie die Wahl der De-
kanin oder des Dekans und der 
Stellvertreterin oder des Stellver-
treters sind geheim und mit 
Stimmzetteln vorzunehmen. Dies 
erfolgt bei Videokonferenzen 
durch Wahl der teilnehmenden 
Mitglieder per Brief oder durch 
Nutzung digitaler Abstimmungs-
funktionen, wenn diese eine ge-
heime Abstimmung sicherstellen. 
In allen anderen Fällen kann 
durch Handaufheben, bei Video-
konferenzen durch entspre-
chende offene Abstimmungsver-
fahren gewählt werden, wenn 
niemand widerspricht. 

 
 

(1) Die Wahlen zur Kirchensy-
node und zum Dekanatssynodal-
vorstand sowie die Wahl der De-
kanin oder des Dekans und der 
Stellvertreterin oder des Stellver-
treters sind geheim und mit 
Stimmzetteln oder durch Nut-
zung digitaler Abstimmungsfunk-
tionen, die eine geheime Abstim-
mung sicherstellen, vorzuneh-
men; bei Videokonferenzen oder 
hybriden Sitzungen durch Wahl 
der teilnehmenden Mitglieder 
per Brief oder durch Nutzung di-
gitaler Abstimmungsfunktionen, 
die eine geheime Abstimmung si-
cherstellen. In allen anderen Fäl-
len kann durch Handaufheben, 
bei Videokonferenzen oder hybri-
den Sitzungen durch entspre-
chende offene Abstimmungsver-
fahren gewählt werden, wenn 
niemand widerspricht. 

 
 

(1) Die Wahlen zur Kirchensynode 
und zum Dekanatssynodalvor-
stand sowie die Wahl der Dekanin 
oder des Dekans und der Stellver-
treterin oder des Stellvertreters 
sind geheim und mit Stimmzet-
teln oder durch Nutzung digitaler 
Abstimmungsfunktionen, die eine 
geheime Abstimmung sicherstel-
len, vorzunehmen; bei Videokon-
ferenzen oder hybriden Sitzungen 
durch Wahl der teilnehmenden 
Mitglieder durch Nutzung digita-
ler Abstimmungsfunktionen, die 
eine geheime Abstimmung sicher-
stellen oder per Brief. In allen an-
deren Fällen kann durch Handauf-
heben, bei Videokonferenzen o-
der hybriden Sitzungen durch ent-
sprechende offene Abstimmungs-
verfahren gewählt werden, wenn 
niemand widerspricht. 

(2) Bei Wahlen ist gewählt, wer 
mehr als die Hälfte der abgege-
benen Stimmen erhält.  

  

(3) Bei mehreren Kandidatinnen 
und Kandidaten sind weitere 
Wahlgänge durchzuführen, wenn 
die nach Absatz 2 erforderliche 
Mehrheit nicht erreicht wurde. 
Erreicht auch im zweiten Wahl-
gang niemand die nach Absatz 2 
erforderliche Mehrheit, so ist ge-
wählt, wer im dritten Wahlgang 
die meisten Stimmen erhält. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet 
das Los, das die oder der Vorsit-
zende des Dekanatssynodalvor-
stands zieht. 
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(4) Wer für eine Wahl vorgeschla-
gen wird, darf bei der Beratung 
nicht anwesend sein. Vor Eintritt 
in die Beratung ist den Vorge-
schlagenen auf ihr Verlangen das 
Wort zu erteilen. Die Beratung 
findet danach in nicht öffentli-
cher Sitzung statt. Sofern sie 
wahlberechtigt sind, nehmen die 
Vorgeschlagenen an der Wahl-
handlung teil. 

  

 

§ 35 
Vertretung im Rechtsverkehr 

(1) Der Dekanatssynodalvorstand 
vertritt das Dekanat im Rechts-
verkehr. 

  

(2) Erklärungen des Dekanatssy-
nodalvorstands werden durch 
zwei Mitglieder des Dekanatssy-
nodalvorstands abgegeben, unter 
denen der oder die Vorsitzende 
des Dekanatssynodalvorstands o-
der die Dekanin oder der Dekan 
oder deren jeweilige Stellvertre-
tung sein muss. 

  

(3) Urkunden über Rechtsge-
schäfte, durch die das Dekanat 
Verpflichtungen eingeht, sowie 
Vollmachten bedürfen der Unter-
zeichnung durch zwei Mitglieder 
des Dekanatssynodalvorstands, 
unter denen die Vorsitzende o-
der der Vorsitzende oder die De-
kanin oder der Dekan sein muss. 
Urkunden und Vollmachten sind 
mit dem Siegel des Dekanats zu 
versehen; dies gilt nicht bei ge-
richtlichen und notariellen Beur-
kundungen. 

(3) Urkunden über Rechtsge-
schäfte, durch die das Dekanat 
Verpflichtungen eingeht, sowie 
Vollmachten bedürfen der Unter-
zeichnung durch zwei Mitglieder 
des Dekanatssynodalvorstands, 
unter denen die Vorsitzende o-
der der Vorsitzende oder die De-
kanin oder der Dekan sein oder 
deren jeweilige Stellvertretungen 
sein müssen. Urkunden und Voll-
machten sind mit dem Siegel des 
Dekanats zu versehen; dies gilt 
nicht bei gerichtlichen und nota-
riellen Beurkundungen. 
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(4) Ist eine kirchenaufsichtliche 
Genehmigung vorgeschrieben, 
wird die Erklärung erst mit Ertei-
lung der Genehmigung wirksam. 

  

(5) Die besonderen Vorschriften 
für das Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen bleiben unbe-
rührt. 

  

§ 37 
Wahl und Einführung 

(1) Die Wahl des Dekanatssyno-
dalvorstands muss unmittelbar 
nach der Feststellung der Legiti-
mation der Mitglieder vorgenom-
men werden.  

  

(2) Der Dekanatssynodalvorstand 
wird aus der Mitte der gewählten 
und berufenen Mitglieder der 
Dekanatssynode für die Dauer 
der Amtsperiode gewählt. Die 
Regelung des Pfarrstellengeset-
zes für die stellvertretenden De-
kane und Dekaninnen bleibt un-
berührt. 

(2) Der Dekanatssynodalvorstand 
wird aus der Mitte der gewählten 
und berufenen Mitglieder der 
Dekanatssynode für die Dauer 
der Amtsperiode gewählt. Mit-
glieder, die als Mitarbeitende in 
einem Beschäftigungsverhältnis 
zum Dekanat oder einer Kirchen-
gemeinde oder einem kirchlichen 
Verband tätig sind, können nicht 
als Vorsitzende und als Stellver-
tretungen der oder des Vorsit-
zenden des Dekanatssynodalvor-
stands gewählt werden. Die Re-
gelung des Pfarrstellengesetzes 
für die stellvertretenden Dekane 
und Dekaninnen bleibt unbe-
rührt. 

 

(3) Zunächst erfolgt die Wahl der 
Dekanin oder des Dekans, falls 
diese oder dieser zu demselben 
Zeitpunkt zu wählen ist. 

  

(4) Danach wird eine Vorsitzende 
oder ein Vorsitzender gewählt. 
Dies soll ein Gemeindemitglied 
sein. Kommt eine solche Wahl 
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nicht zustande, übernimmt die 
Dekanin oder der Dekan den Vor-
sitz, bis eine Wahl erfolgt ist. Da-
von abweichend kann die Deka-
natssynode im Hinblick auf Be-
sonderheiten des Dekanats durch 
Dekanatssatzung regeln, dass die 
Dekanin oder der Dekan den Vor-
sitz im Dekanatssynodalvorstand 
wahrnimmt. 

(5) Sodann sind in je einem be-
sonderen Wahlgang und in nach-
stehender Reihenfolge zu wäh-
len: 
 
1. die Stellvertreterin oder der 
Stellvertreter der Dekanin oder 
des Dekans, sofern diese oder 
dieser zum gleichen Zeitpunkt zu 
wählen ist. Hat das Dekanat eine 
Freistellung von mindestens ei-
ner halben Stelle für die Stellver-
tretung der Dekanin oder des De-
kans, kann die Dekanatssynode 
bei Stellenteilung zwei stellver-
tretende Dekaninnen oder De-
kane wählen; 
 
2. so viele Gemeindemitglieder, 
dass ihre Gesamtzahl im Deka-
natssynodalvorstand die Zahl der 
Pfarrerinnen und Pfarrer um eine 
Person übersteigt; 
 
 
 
3. die Pfarrerinnen und Pfarrer; 
 
 
 
4. die Stellvertreterin oder der 
Stellvertreter der oder des Vor-
sitzenden aus den Mitgliedern 
des Dekanatssynodalvorstands. 

(5) Sodann sind in je einem be-
sonderen Wahlgang und in nach-
stehender Reihenfolge zu wäh-
len: 
 
1. die Stellvertreterin oder der 
Stellvertreter der Dekanin oder 
des Dekans, sofern diese oder 
dieser zum gleichen Zeitpunkt zu 
wählen ist; 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. so viele Mitglieder, dass ihre 
Gesamtzahl im Dekanatssynodal-
vorstand die Zahl der Pfarrerin-
nen und Pfarrer um eine Person 
übersteigt; 
 
 
 
 
 
 
 
4. die Stellvertreterin oder der 
Stellvertreter der oder des Vor-
sitzenden aus den Mitgliedern 
des Dekanatssynodalvorstands. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. so viele nicht im hauptamtli-
chen Dienst des Dekanats ste-
hende Gemeindemitglieder, 
dass ihre Gesamtzahl die Zahl 
der Pfarrerinnen und Pfarrer so-
wie der kirchenmusikalischen 
und gemeindepädagogischen 
Mitarbeitenden im Dekanat um 
eine Person übersteigt;  
 
3. die Pfarrerinnen und Pfarrer 
und kirchenmusikalischen und 
gemeindepädagogischen Mitar-
beitenden des Dekanats; 
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(6) Es kann eine Versammlungs-
leiterin oder ein Versammlungs-
leiter für die Dekanatssynode aus 
den Mitgliedern des Dekanatssy-
nodalvorstands gewählt werden. 

  

(7) Wiederwahlen sind zulässig.   

(8) Wird keine Wahl für den Vor-
sitz des Dekanatssynodalvor-
stands durchgeführt, weil die De-
kanin oder der Dekan den Vorsitz 
nach Absatz 4 Satz 3 wahrnimmt, 
ist ein Gemeindemitglied aus den 
Mitgliedern des Dekanatssyno-
dalvorstands als Stellvertreterin 
oder Stellvertreter der oder des 
Vorsitzenden des Dekanatssyno-
dalvorstands und als Versamm-
lungsleiterin oder Versamm-
lungsleiter der Synode zu wäh-
len. 

  

(9) Die Mitglieder des Dekanats-
synodalvorstands können durch 
die Dekanatssynode von ihrem 
Amt abberufen werden. Hierzu 
bedarf es einer Zweidrittelmehr-
heit der abgegebenen Stimmen. 
Die Regelungen des Pfarrstellen-
gesetzes bleiben unberührt. 

  

§ 42 
Einladung und Tagesordnung 

(1) Die oder der Vorsitzende be-
ruft den Dekanatssynodalvor-
stand zu Sitzungen ein. Dies soll 
mindestens jeden zweiten Monat 
geschehen. Der Dekanatssyno-
dalvorstand kann beschließen, 
dass Dekanatssynodalvorstands-
sitzungen ausnahmsweise als Vi-
deo- oder Telefonkonferenzen 
durchgeführt werden. 

 
 
(1) Die oder der Vorsitzende be-
ruft den Dekanatssynodalvor-
stand zu Sitzungen ein. Dies soll 
mindestens jeden zweiten Monat 
geschehen. Der Dekanatssyno-
dalvorstand kann beschließen, 
dass Dekanatssynodalvorstands-
sitzungen als Video- oder Tele-
fonkonferenzen oder als hybride 
Sitzungen durchgeführt werden. 
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(2) Die Mitglieder des Dekanats-
synodalvorstands sind mindes-
tens eine Woche vor der Sitzung 
unter Mitteilung der Tagesord-
nung in Schrift- oder Textform 
unter Beachtung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen 
einzuladen. Bei besonderer 
Dringlichkeit kann die Einla-
dungsfrist verkürzt werden.  
 
(3) Der Dekanatssynodalvorstand 
muss einberufen werden, wenn 
mindestens ein Drittel seiner Mit-
glieder oder die Kirchenleitung 
dies jeweils unter Angabe des 
Grundes beantragen. 
 
(4) Angelegenheiten, die mindes-
tens von einem Viertel der Mit-
glieder und spätestens vier Tage 
vor der Sitzung bei der oder dem 
Vorsitzenden schriftlich angemel-
det werden, müssen auf die Ta-
gesordnung gesetzt werden. 
 
(5) Über Angelegenheiten, die 
nicht auf der Tagesordnung ste-
hen, kann auf Beschluss verhan-
delt werden. Über sie darf jedoch 
nur ein Beschluss gefasst wer-
den, wenn alle anwesenden Mit-
glieder damit einverstanden sind. 

  

§ 44 
Beschlussfähigkeit und Be-

schlussfassung 
(1) Zur Beschlussfähigkeit ist die 
Anwesenheit von mehr als der 
Hälfte der Mitglieder notwendig, 
sofern dieses Gesetz nichts ande-
res bestimmt. Der Anwesenheit 
steht die verifizierte Teilnahme 
an einer Video- oder Telefonkon-
ferenz gleich. 

 

 
(1) Zur Beschlussfähigkeit ist die 
Anwesenheit von mehr als der 
Hälfte der Mitglieder notwendig, 
sofern dieses Gesetz nichts ande-
res bestimmt. Der Anwesenheit 
steht die verifizierte Teilnahme 
an einer Video- oder Telefonkon-
ferenz oder hybriden Sitzung 
gleich. 
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(2) War der Dekanatssynodalvor-
stand nicht beschlussfähig, so ist 
er in einer zweiten Sitzung ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwe-
senden Mitglieder beschlussfä-
hig. Bei der Einberufung zur zwei-
ten Sitzung, die dieselbe Tages-
ordnung wie die erste haben 
muss, ist hierauf ausdrücklich 
hinzuweisen. In diesem Fall ist 
die Verkürzung der Einladungs-
frist nach § 42 Absatz 2 Satz 2 
nicht zulässig. 

  

(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn der 
Dekanatssynodalvorstand durch 
das Ausscheiden von Mitgliedern 
beschlussunfähig geworden ist. 

  

(4) Bei Beschlüssen ist ein Antrag 
angenommen, wenn ihm mehr 
als die Hälfte der anwesenden 
Mitglieder zustimmt. Bei Stim-
mengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt. Auf Verlangen eines 
Mitgliedes ist geheim abzustim-
men; dies erfolgt bei Video- oder 
Telefonkonferenzen durch Ab-
stimmung der teilnehmenden 
Mitglieder per Brief oder durch 
Nutzung digitaler Abstimmungs-
funktionen, wenn diese eine ge-
heime Abstimmung sicherstellen. 

(4) Bei Beschlüssen ist ein Antrag 
angenommen, wenn ihm mehr 
als die Hälfte der anwesenden 
Mitglieder zustimmt. Bei Stim-
mengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt. Auf Verlangen eines 
Mitgliedes ist geheim abzustim-
men; dies erfolgt durch Stimm-
zettel oder durch Nutzung digita-
ler Abstimmungsfunktionen, die 
eine geheime Abstimmung si-
cherstellen; bei Video- oder Tele-
fonkonferenzen oder hybriden 
Sitzungen durch Abstimmung der 
teilnehmenden Mitglieder per 
Brief oder durch Nutzung digita-
ler Abstimmungsfunktionen, die 
eine geheime Abstimmung si-
cherstellen. 

(4) Bei Beschlüssen ist ein Antrag 
angenommen, wenn ihm mehr 
als die Hälfte der anwesenden 
Mitglieder zustimmt. Bei Stim-
mengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt. Auf Verlangen eines 
Mitgliedes ist geheim abzustim-
men; dies erfolgt durch Stimm-
zettel oder durch Nutzung digita-
ler Abstimmungsfunktionen, die 
eine geheime Abstimmung si-
cherstellen; bei Video- oder Tele-
fonkonferenzen oder hybriden 
Sitzungen durch Abstimmung der 
teilnehmenden Mitglieder durch 
Nutzung digitaler Abstimmungs-
funktionen, die eine geheime Ab-
stimmung sicherstellen, oder per 
Brief. 
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